
 
 
Liebe Stiftungsfreunde, 
in einer Fachzeitschrift lese ich eine kurze Zusammenfassung zum Thema Sachspenden. Weil 
dieses Thema immer mal wieder vorkommt, sende ich Euch diesen Artikel. Die "..einzige 
Vereinfachung..", also Ausnahme zu dieser Regel, ist übrigens eine Regelung zugunsten der 
Tafeln. Ohne diese Ausnahme müßte der Bäcker, der seine alten Brötchen spendet, dafür 
Umsatzsteuer abführen. Das es zu dieser Ausnahmeregelung kam, ist dem Bundesverband 
der Tafeln zu verdanken. Eine einzelne Tafel hätte so eine Regelung nie erreichen können. 
Ein großes Dankeschön dafür und herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Für uns heißt das 
"Vorsicht bei Sachspenden". Besser ist es immer, wenn die Rechnung bezahlt und der Betrag 
dann anschließend gespendet wird. 
Beste Grüße aus Celle 
Jürgen Gessner 


